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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

C² REMOVE™ 
1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 
Grundreiniger zur Entfernung von Zementschlämmen und Oberflächensalzen für 
Beton/Terrazzo/Betonsteinwerk. 

Das Produkt ist ausschließlich für die industrielle und gewerbliche Verwendung vorgesehen. Von anderen 
Verwendungen als den in Abschnitt 1.2 dieses Sicherheitsdatenblatts angegebenen wird abgeraten.  
 
Für genaue Verwendungsangaben, Anwendungshinweise und Einschränkungen beachten Sie bitte 
unbedingt die separat erhältlichen Produktinformationen oder wenden Sie sich an Seelbach International 
GmbH unter: info@seelbach-international.com. 

Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Hersteller 

Seelbach International GmbH Firmenname: 
Hauptstraße 20 Straße: 
D-56477 Rennerod Ort: 

Telefon: +49 (0)2664 - 9128 - 0 Telefax: +49 (0)2664 - 9128 - 10 
E-Mail: info@seelbach-international.com 

Manfred Klafczenski Ansprechpartner: +49 (0)2664 - 9128 - 153 Telefon: 
E-Mail: mklafczenski@seelbach-international.com 

www.seelbach-international.com Internet: 
Giftnotrufzentrale (Mainz, Deutschland): 
+49 (0)6131-19240 (24h) 

1.4. Notrufnummer: 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG. 

2.2. Kennzeichnungselemente 
Hinweis zur Kennzeichnung 

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. 

Reizungen der Haut, Augen und Atemwege möglich. 
Längerer oder wiederholter Hautkontakt kann entfettend wirken und zu Dermatitis führen.  
Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB. 

2.3. Sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Reinigungsmittel 
Chemische Charakterisierung 
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Gefährliche Inhaltsstoffe 

GHS-Einstufung 

Anteil 
Einstufung CAS-Nr. 

REACH-Nr. 
Index-Nr. 

EG-Nr. Bezeichnung 

<25 % Benzylalkohol 202-859-9 
Xn - Gesundheitsschädlich  R20/22 100-51-6 
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H302 603-057-00-5 

1-5 % Alkohole, C9-11, ethoxyliert 
Xi - Reizend  R38-41 68439-46-3 
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318 

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!  
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 

Allgemeine Hinweise 

Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten. Bei Atemstillstand 
künstliche Beatmung einleiten und sofort einen Arzt hinzuziehen. 

Nach Einatmen 

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt 
aufsuchen. 

Nach Hautkontakt 

Kontaktlinsen entfernen. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit 
fließendem Wasser spülen.  
Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen. 

Nach Augenkontakt 

Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser. Kein Erbrechen herbeiführen.  
Unbedingt Arzt hinzuziehen! 

Nach Verschlucken 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Reizungen der Haut, Augen und Atemwege möglich. Reizungen der Atemwege treten nur auf, wenn das 
Produkt vernebelt wird oder durch Erwärmen Dämpfe erzeugt werden.  
Nach Verschlucken: Reizung der Magen-Darm-Schleimhäute, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatische Behandlung. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Trockenlöschmittel. Schaum. Kohlendioxid. 
Geeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl. 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Beim Verbrennen können gefährliche Brandgase entstehen. Explosions- und Brandgase nicht 
einatmen. 
Dämpfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus. 
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Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl 
einsetzen.  
Im Brandfall ggf. umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Flammschutzkleidung verwenden. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Schutzbrille/Gesichtsschutz 
tragen.  
Für ausreichende Lüftung sorgen. 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Den 
Bereich, in dem das Produkt verschüttet wurde, mit Wasser abwaschen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Personenbezogene Vorsichtmaßnahmen: siehe Abschnitt 8.  
Entsorgung gemäß Abschnitt 13. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Behälter nach Produktentnahme immer dicht 
verschließen.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Mit Niederdruckgeräten aufbringen, um eine Zerstäubung und die Erzeugung von Nebel zu vermeiden. 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Bitte lesen Sie die Beschreibung der Vorbereitung der Oberfläche vor Verwendung und Aufbringung. Jede 
Oberfläche vor Aufbringung auf Eignung und gewünschtes Ergebnis überprüfen.  
Für genaue Verwendungsangaben, Anwendungshinweise und Einschränkungen beachten Sie bitte 
unbedingt die separat erhältlichen Produktinformationen oder wenden Sie sich an Seelbach International 
GmbH unter: info@seelbach-international.com. 

Weitere Angaben zur Handhabung 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.  
Empfohlene Lagertemperatur: 4-38°C 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Nicht verändern oder mit anderen Chemikalien mischen. Paletten nicht stapeln.  
Nicht bei Temperaturen unter 4°C verwenden. 

Zusammenlagerungshinweise 

Lagerbeständigkeit: 2 Jahre im ungeöffneten, fabrikversiegelten Behälter 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Grundreiniger zur Entfernung von Zementschlämmen und Oberflächensalzen für 
Beton/Terrazzo/Betonsteinwerk. 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

Spitzenbegr. F/m³ mg/m³ ppm Bezeichnung CAS-Nr. Art 
2(I) 1,2 Dimethylglutarat 1119-40-0 8 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Im Bereich des Arbeitsplatzes ist eine angemessene Lüftung sicherzustellen. 
Augenduschen und sauberes Wasser sollten für den Notfall zur Verfügung gestellt werden. 

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz 

Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit 
nicht essen und trinken. 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Bei der empfohlenen Verwendung und ausreichender Lüftung ist kein Atemschutz notwendig.  
Falls das Produkt mit einem Sprühgerät aufgetragen wird, ist ein Einatmen des Sprühnebesl zu verhindern.  
 
In Ausnahmesituationen (z.B. unbeabsichtigte Stofffreisetzung, Arbeitsplatzgrenzwertüberschreitung) ist 
das Tragen von Atemschutz erforderlich. 

Atemschutz 

Chemiekalienbeständige Schutzhandschuhe tragen.  
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).  
 
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der 
oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. 

Handschutz 

Dicht schließende Schutzbrille mit Seitenschutz. Keine Kontaktlinsen tragen. 
Augenschutz 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Nur passende, bequem sitzende und saubere 
Schutzkleidung tragen.  
Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe. 

Körperschutz 

klar 
flüssig Aggregatzustand: 

Farbe: 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

charakteristisch Geruch: 
Prüfnorm 

pH-Wert: Keine Daten verfügbar 
Zustandsänderungen 

Keine Daten verfügbar Schmelztemperatur: 
Keine Daten verfügbar Siedepunkt: 
Keine Daten verfügbar Sublimationstemperatur: 
Keine Daten verfügbar Erweichungspunkt: 

ASTM D 3278 >93 °C Flammpunkt: 
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Entzündlichkeit 
Keine Daten verfügbar Gas: 

Keine Daten verfügbar 
Explosionsgefahren 

Keine Daten verfügbar Untere Explosionsgrenze: 
Keine Daten verfügbar Obere Explosionsgrenze: 
Keine Daten verfügbar Zündtemperatur: 

Selbstentzündungstemperatur 
Keine Daten verfügbar Gas: 

Keine Daten verfügbar 
Brandfördernde Eigenschaften 

Keine Daten verfügbar Dampfdruck: 
Dichte (bei 20 °C): 1,05 g/cm³ 
Wasserlöslichkeit: teilweise mischbar 
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln 

Keine Daten verfügbar 
Keine Daten verfügbar Verteilungskoeffizient: 
Keine Daten verfügbar Dyn. Viskosität: 
Keine Daten verfügbar Dampfdichte: 
Keine Daten verfügbar Lösemitteltrennprüfung: 

9.2. Sonstige Angaben 
Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Keine gefährliche Reaktivität unter normalen Umgebungsbedingungen. 

10.2. Chemische Stabilität 
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten. 

Kontakt mit: Oxidationsmittel, stark. Säure. Aldehyd. Isocyanate. Aluminiumalkylverbindungen. 
Lithiumaluminiumhydride.  
Vor extremen Temperaturen schützen. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

keine bekannt 
10.5. Unverträgliche Materialien 

Es können gefährliche Brandgase wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid oder Stickoxide entstehen. 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Toxikologische Prüfungen 
Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung 

Keine Daten vorhanden. 

Revisions-Nr.: 1,00 Überarbeitet am: 13.06.2012  D - DE 



 C² REMOVE™ 

EG-Sicherheitsdatenblatt 

Artikelnummer: 50.00.560 Druckdatum: 08.01.2013 Seite 6 von 8 

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

Akute Toxizität 
Bezeichnung CAS-Nr. 

Spezies Dosis Methode Expositionswege Quelle 
100-51-6 Benzylalkohol 

Ratte LD50 1230 mg/kg GESTIS oral 
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l 
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l 

Verursacht Hautreizungen.  
Verursacht Augenreizungen. Gefahr ernster Augenschäden. 

Reiz- und Ätzwirkung 

Keine Daten vorhanden. 
Sensibilisierende Wirkungen 

Längerer oder wiederholter Hautkontakt kann entfettend wirken und zu Dermatitis führen. 
Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
Keine CMR Eigenschaften bekannt. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

Zur Sicherheit sollte das Produkt nicht in die Kanalisation oder offenes Gewässer eingebracht werden. 
12.1. Toxizität 

Keine Daten vorhanden. 
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine Daten vorhanden. 
12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser 
Log Pow CAS-Nr. Bezeichnung 

100-51-6 Benzylalkohol 1,05 

Keine Daten vorhanden. 
12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Dieser Stoff erfüllt nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB. 

Keine Daten vorhanden. 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung 

Entsorgung gemäß der behördlichen Vorschriften. Die Zuordnung der 
Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend AVV branchen- und prozessspezifisch 
durchzuführen. 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 
- 14.1. UN-Nummer: 
- 14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung: 
- 14.3. Transportgefahrenklassen: 
- 14.4. Verpackungsgruppe: 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport 

Seeschiffstransport (IMDG) 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport 

Lufttransport (ICAO) 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport 

14.5. Umweltgefahren 
nein Umweltgefährlich:  

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen bekannt. 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
- 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 
Maximaler VOC-Gehalt: 4% Angaben zur VOC-Richtlinie: 

Zusätzliche Hinweise 
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) 
vorgenommen.  
 
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten. 

Nationale Vorschriften 
1 - schwach wassergefährdend Wassergefährdungsklasse: 
Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3 Status: 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Version 1,00 - 13.06.2012 - Ersterstellung 
Änderungen 

Voller Wortlaut der R-Sätze in Abschnitt 2 und 3 
20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. 
38 Reizt die Haut. 
41 Gefahr ernster Augenschäden. 
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Voller Wortlaut der H-Sätze in Abschnitt 2 und 3 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die 
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben. Sie dienen nicht dazu, bestimmte Eigenschaften 
zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Das Sicherheitsdatenblatt wurde 
aufgrund der Angaben von Vorlieferanten erstellt durch:  
  
REACheck Solutions GmbH, Mühlstraße 94a, 63741 Aschaffenburg,  
Telefon: 06021 - 1 50 86-0, Fax: 06021 - 1 50 86-77, E-Mail: eu-sds@reacheck.com 

Weitere Angaben 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
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